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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1980

Norm

KSchG §6 Abs1 Z8

Rechtssatz

§ 6 Abs 1 KSchG ist aus der Au2assung des Gesetzgebers entstanden, daß beim Verbrauchervertrag die übermächtige

Position des Unternehmers typisch die Freiheit des Willensentschlusses und die Überlegtheit auf Seiten des

Verbrauchers hindert weshalb ohne weitere Interessenabwägungen bestimmte Vertragsklauseln für ungültig erklärt

werden.
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